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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1997

Norm

ABGB §1295 Abs2 III

VerG §26

Rechtssatz

Auch ein mit - zumindest bedingtem - Schädigungsvorsatz gefaßter Au5ösungsbeschluß eines Vereines kann,

insbesondere als Bestandteil eines behaupteten Planes zur gezielten Herbeiführung der Vermögenslosigkeit eines

Landesverbandes, sittenwidrig sein und daher ersatzp5ichtig machen. Eine Haftung tritt auch dann ein, wenn die

Interessen des Schädigers wesentlich geringer zu bewerten sind als die des Geschädigten beziehungsweise der

Schädigungszweck so augenscheinlich im Vordergrund steht, daß andere Ziele der Rechtsausübung völlig in den

Hintergrund treten.
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